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Ein Wahlamt ist grundsätzlich freiwillig. Wenn man diese "Wahl" aufgrund der Dienstpflichten
nicht ablehnen könnte, müsste es eindeutig formuliert sein.
Wenn sich keine Lehrer für die Schulkonferenz aufstellen, dann werden die Posten einfach nicht
besetzt.
1. Ich würde den Schulleiter Fragen, wo steht es explizit, dass man das Amt nicht ablehnen
darf.
2. Sich schrifltich geben lassen, um es rechtlich überprüfen zu lassen.

Wofür gibt es Juristen in der Schulverwaltung bzw. eine Rechtsberatung bei den
Gewerkschaften?

1
https://www.lehrerforen.de/thread/42958-kann-ich-meine-wahl-zur-schulkonferenz-ablehnen-in-
bw/?postID=411154#post411154

https://www.lehrerforen.de/thread/42958-kann-ich-meine-wahl-zur-schulkonferenz-ablehnen-in-bw/?postID=411154#post411154
https://www.lehrerforen.de/thread/42958-kann-ich-meine-wahl-zur-schulkonferenz-ablehnen-in-bw/?postID=411154#post411154

